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2. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Stadt Hanau, Stadtteil Großauheim 
Gebiet: "Bautz-Gelände" 
Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
Ihr Schr. vom 19.03.21 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
 
auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen übersendet die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, 
als von der DB Netz AG und der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, hiermit 
folgende Gesamtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zum o. g. Verfahren: 
 
Gegen die Umwandlung von Gewerbliche Baufläche, Bestand" (ca. 13,6 ha) in "Wohnbauflä-
che, geplant" (ca. 9,6 ha, Fläche 1) und "Gemischte Baufläche, geplant" (ca. 4,0 ha, Fläche 2) 
bestehen aus Sicht der Deutschen Bahn AG und Ihrer Konzernunternehmen keine grundsätzli-
chen Bedenken. 
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf haben wir bereits ausführlich Stellung genommen. Wir möchten 
jedoch auch an dieser Stelle zumindest auf die folgenden Punkte hinweisen: 
 
Bahnübergang (BÜ) 
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich der Bahnübergang (BÜ) Irminratsstraße/Josef-
Bautz-Straße. An dem bestehenden Bahnübergang sind sicherheitstechnische Auflagen zur 
Vermeidung von Gefahren für die Verkehrsteilnehmer einzuhalten. Insbesondere weisen wir auf 
den nötigen Stauraum (27 m), die Schleppkurve, die richtige Beschilderung und die Übersicht 
(Sichtdreieck) hin. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei Änderungen an Bahnübergangs-
anlagen umfangreiche Umbauten bzw. Anpassungen der Signalanlagen etc. sowie ggf. eine 
Prüfung der Schließzeiten erforderlich werden. 
 
Einfriedung  
Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch 
im Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und Fahrzeuge 
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derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahnge-
lände oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird. 
Die Einfriedungen zur Bahneigentumsgrenze hin sind so zu verankern, dass sie nicht umgewor-
fen werden können (Sturm, Vandalismus usw.). Ggf. ist eine Bahnerdung gemäß VDE-
Richtlinien vorzusehen. Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern lau-
fend instand zu halten und ggf. zu erneuern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bau-
herrn bzw. seiner Rechtsnachfolger.  
 
Vorhandene Kabel und Leitungen / Sicherung von Bahnanlagen und Leitungen 
Im Grenzbereich befinden sich bahnbetriebsnotwendige Kabel / Anlagen der DB Netz AG. Eine 
genaue Abstimmung muss im Rahmen von örtlichen Kabeleinweisungen erfolgen.  
 
Immissionen  
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können. Bei Wohnbauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrs-
wegen wird auf die Verpflichtung des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, aktive (z.B. 
Errichtung Schallschutzwände) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärmschutzmaßnahmen zu 
prüfen und festzusetzen. In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder 
Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsge-
räten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem 
Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahn-
betrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen 
Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzunehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bahn AG 
 

27.04.2021

X i.V. Cornelia Lorenz

i. V.
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